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miliches Schulblatt | 
für den Negierungsbezirt Hattowit 
Herausgegeben im Auftrag des Negierungsprafidenten 

Derlag: Priebatijhs Buchhandlung (Inhaber Eric) Thiel u. Karl-Hans Hintermeier), Breslau u. Kattowiß,. 
Pojtiheck-Hummer: Breslau 615. — Bezugspreis: 90 4% vierteljährlih. — Preis pro Hummer 20 3%. 

Gricheint am 1. und 16. jeden Monats. — Beitellungen nehmen nınr Die örtlichen Poftanftalten entgegen, Buchhandlungen und Verlag 
Dagegen nicht. — Einjprühe wegen nicht rerhtzeitiger Lieferung Des Blattes find nur bei den örtlichen Boftanftalten anzubringen. 

Nr. 6. Sonnabend, den 15. Juni 1940, I. Jahrgang. 
a En mi —— ——— — — _ - ee 

Inhalt: 1. Gejege, Minijterialerlajje und Derfügungen der Regierung und anderer 
BeHörden. — 

Ihulkajje für das Rehnungsjahr 1940. 
3. Einführung des Zehrmittelbeitrages. 

5. Berufswahl und Dolksjdule. 

und Teekräutern. 

9. Prüfung für Organijten und Chorleiter. 

Ausbildungswefen. 

Dolks- und Mitteljhulen. 

2. Dorzeitige 
4. Belieferung der Schulen mit den notwendigen Schulbücdern. 

6. Grundjäße für Lieferung von Schulbücdern. 

8. Abbrennen von trockenen Grasflähen an Hängen und Gräben durdy Schulkinder. 
10. Schuljparwejen, — 

1). Wertung der Berufsjchulzeugnijje. 

wejen. — Ländlidhe Knaben- und Mäddhenberufsjhulen 13 

1. Beiträge der Gemeinden zur Preußijchen Landes- 

und erleichterte Ablequng der Il. Lehrerprüfung. 

7. Sammlung von Arznei- 

Beruflidhes und joziales 

12. Hauswirtihaftlihes Erziehungs- 
Unterrichtserteilung an 

ländlichen Knaben- und Mädchenberufsihulen. — II. Perfonalnadridten, 

I. Gejege, Minifterialerlafie und Derfügungen der Regierung und anderer Behörden. 
Un] 

Beiträge der Gemeinden zur Preußifchen Landesjchulkajje 

für das Rednungsjahr 1940. 

Auf Grund der SS 15 bis 18 des Preußijhen Dolks- 
jchulfinanzgejeges vom 2. Dezember 1937 — Gej.S. S. 161 
— haben wir den Stellenbeitrag und die Sonderbeiträge, 
die die Gemeinden und Gejamtjhulverbände vom 1. April 
1940 an die Preugijche Landesjhulkajje zu zahlen haben, 

wie folgt fejtgejeßt: 

I. den allgemeinen Stellenbeitrag für jede 
Sculjtelle an den Dolksjhulen (Lehrer- 
und Tehrerinjtellen) auf monatlich (wie ; 

124,— RIM. bisher) NR NR 2 
in Worten: „Einhundertvierundzwanzig 
Reichsmark“, 

2. den Sonderbeittag für Mfehritellen (8 16) 
nah dem Stande diefer Stellen am 
15. lMovember 1959 auf monatlic 
(wie bisher) . 2 1 nal SO ERIT, 
in Morten: „Dreihundertzehn Reidhs- 
mark“, 

3. den Sonbderbeitrag für Sculitellen an 
Aufbauzügen der Dolksjhulen auf 

monatlid . Be NER EN 20,50,— RIM. 

in Worten: „Zwanzig Reichsmark“, 

„50 Rpf.“, 

4. den Sonderbeitrag für. Wohnungsgeld- 
zufchüffe für jede Schulftelle : 
a) in der Ortsklajje A auf monatlih . 8,50 RM. 

in Worten: Adıt Reihsmark“, „50 Rpf.“, 

b) in der Sonderklajje auf monatlid) . 18,— RI. 
in Worten: „Adtzehn Reichsmark“. 

Biernad) erfudhen wir, für die Zeit vom 1. April 1990 
an die erforderlichen neuen Kajjenanweijungen nad den 

Dorörucken 2529 und 2530 zu erlajjen. 

Der Reichsminijter 

für Wijjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung. 
Im Auftrage: gez. Frank. 

Der Reicdhsminijter des Innern. 

Im Auftrage: gez. Suren. 

Der Preußijche Finanzminifter. 
Im Auftrage: ‘gez. Meyer. 

An die Herren Regierungspräfidenten 

in Kattowig und 3icdhenau 
und den Herrn Stadtpräfidenten der Reichshauptjtadt 

— Abt. für Dolks- und Mitteljchulen —. 

Berlin DW. 8, den 25. April 1940. 

Der Reichsminifter 
für Wifjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung. 

€. II e 746/RN1WEuD,. 
V St. 299/40/5290 RIIDT,. 
I B. 3269/5. 4. PrFinMin. 

Kattowiß, den 25. Mai 1940. 

II 27/28. Der Regierungspräfident. 

Or. 2. N 
Dorzeitige und erleichterte Ablegung der II. Cehrerprüfung. 

Zu meinem Erlaß vom 29. Januar 1940 — €. IIb 
500/39 II —, betreffend Ablegung der zweiten Prüfung 
dur zum Wehrdienjt einberufene Schulamtsanwärter.



Su der von mir durd) Erla5 vom 29, ‚Januar 1940 
€. Ib 500/39 — genehmigten vorzeitigen und erleich- 

terten Ablegung der zweiten Lehrerprüfung können aud) 
diejenigen Schulamtsanwärter zugelajjen werden, die auf 
Grund eines „Dorbejheides“ der zujtändigen Wehrkreis- 
jfelle nacmeifen Können, daß ihre Einberufung zum 
beeresdienjt bald bevorftehe. 

Das gleiche gilt für die Schulamtsanwärterinnen, die 
im Dienjt des Deutjhen Roten Kreuzes oder im Luft- 
Ihuswarndienjt eingefeßt jind oder einen Dorbejheid über 
ihre demnädjtige Derwendung erhalten haben. 

Berlin D. 8, den 29. April 1940. 

Der Reichsminifter 
für Wifjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung. 

€. IIp 97 1. 

Kattowiß, den 24. Mai 1940. 

1122. Der Regierungspräjident. 

My, 

Einführung des Tehrmittelbeitrages. 

Der Einjas des Unterrictsfilms in fümtlihen Schul- 

arten ijt eingeleitet. Daher muß audy mit der Einführung 
des Lehrmittelbeitrags begonnen werden. 

Der Zehrmittelbeitrag beträgt 0,20 RI, je Kind und 

Dierteljahr. Für den Regierungsbezirk Kattowit gelten 

folgende Ermäßiqungen: Beitragsfrei find alle Schüler, 
deren Eltern ein monatlidyes Einkommen unter 100 RAT, 
haben, ferner alle 3. Kinder jowie die 2. Kinder Rinder- 
reiher Familien. Als Kinderreid; gelten Familien mit 
4 oder mehr Kindern, die eine öffentlihe Dolksjdule, 
mittlere, höhere, Berufs-, Fad- oder Hodjchule bejuchen 

oder noch nicht im jchulpflihtigen Alter jiehen. Außer- 
halb diejes vorab als beitragsfrei berücfichtigten Schüler- 
kreifes kann der Sehrmittelbeitrag mit meiner Zujtim- 

mung bis zu 20 v. 5. des Aufkommens einer Schule er- 
lajien werden. Dieje Zujtimmung erteile ih hiermit all- 
gemein bis zum 31. März 1941. 

Die Einziehung des Lehrmittelbeitrages jeßt mit dem 

am 1. Juli d. I. beginnenden Dierteljahr ein. Die Bei- 

träge jind bis zum 15. September 1940 abzuführen. über 

die Form der Abführung geben die Zahljidyeinbogen Aus- 

kunft, die den Schulleitern demnädjt von der Landesbild- 

jtelle in Oppeln, Annabergplag 1, zugehen werden. 

Die Schulräte und Kreisjhulbeauftragten für ihre 

Schulkreife jowie die Leiter der höheren Schulen, der Be- 

rufsihulen, Berufsfahjhulen und Fahjhulen für ihre 

eigenen Anjtalten erjuhe id, der Landesbilditelle in 
Oppeln alsbald Hamen und Anjchriften der von ihnen 
betreuten bzw. geleiteten Anjtalten mit den Scüler- 
zahlen mitzuteilen, damit die Sandesbildjtelle den Schul- 
leitern die Sahljcheinbogen rechtzeitig überjenden kann. 

Die Schulräte und Kreisjhulbeauftragten müjjen von der 

von ihnen zu überjendenden Lijte eine Abjchrift zurück- 
halten und vierteljährlich einmal einen Hachtrag über die 
Anzahl der inzwijchen neu hinzugekommenen Schulen an 
die Landesbilditelle einjenden. 

Dieje Derfügung gilt nicht für die Landkreije Tojt- 
Gleiwig und Beuthen, jowie die Städte Gleiwis, Beuthen 
und Hindenburg, in diejen Kreifen bleibt es bezüglid 

24; 

der Regelung des Tehrmittelbeitrages bei der bejtehenden 
Übung. 

Kattowiß, den 3. Juni 1940. 

Der Regierungspräfident. 
Il 28. 

Ur. 4. 

Belieferung der Schulen mit den notwendigen Cejebüchern. 
Im Interejje einer jAmellen Belieferung der Schulen 

mit den notwendigen Schulbühern teile ic , folgende 
Rundjchreiben der beteiligten Derlage zur Kenntnis mit: 

I. Auf Grund einer Entjheidung des Herrn Reichs- 
minijters für Wijjenjchaft, Erziehung und Dolks- 
bildung werden die Reihsvolksjhullefe- 
büder für den Regierungsbezirk: Kattowis wie 
Due geliefert: 

. für die Kreiie Kattowig-Stadt und 
Land, Köniashütte, Rybnik, Tejhen- 
Frenjtadt durd die Firmen Ferdinand Hirt 
in Breslau und Carl Feldmüller, Bodum, die ihre 
gemeinjchaftliche Auslieferung für die angegebenen 

Kreije an das Kattowißer Buhaewerbe- 
haus, 6. m. b. 5., Kattowiß, Grundmannitr. 12, 

übertragen haben, ’ 

Für die Kreife Bielif, Ple$, Tarmo- 
wis, Beuthen, Hindenburg, Gleiwiß 
durch die Firma W. Crüwell, Breslau ı, 
Rand 

Die Titelblätter der Lejebücher der Derlage Hirt 
und Feldmüller tragen entjprechende genaue Be- 

zeichnungen für die zujtändigen Tiefergebiete. In dieje 

Kreije dürfen Reine anderen Lefebücher als die jo ae- 
kennzeichneten geliefert werden. 

Ebenjo dütfen in die Kreife der Firma CTrüwell 
nur Lejebücher geliefert werden, die ihre Derlags- 
angabe enthalten. 

Die Schulen werden angewiejen, nur joldhe Bücher 
im Unterricht zu verwenden, die aus den vom Herrn 
Reidhserziehungsminijter mit der Lieferung für die 

einzelnen Kreije beauftragten Derlagen jtammen. 

Die Derlage behalten ji) vor, die Lieferungen an 
Buchhandlungen zu jperren, die gegen dieje Bejtim- 

mungen verjtoen, da die Aufaliederung des Katto- 
wißer Liefergebietes auf eine ausdrücklide An- 

ordnung des Herrn Reichserziehungsminijters zurüc- 

geht: 

Il. Wir teilen Ihnen folgende Teuregelung für 
die Lieferung der Shulbüder im 
Regierungsbezirk Kattowig mit, die wir 
bitten genau zu beachten, weil Sie ji jonjt großen 
Derzögerungen in der Lieferung ujw. ausjegen. 

Die Derteilung der Liefergebiete nachjitehend ae- 
nannter Schulbücdyer für die Kreije des Regierunas- 
bezirks Kattowit ijt folgende: 
1. Die Fibel: „Gejülichten für Kleine Leute,“ 

Die Lieferung erfolgt: 
für die Kreije Kattowit-Stadt und Land, Königs- 
hütte und Tejchen-Freyjtadt. dur‘ die Firma 
Kattowißer Buhagewerbehaus, 6. m. 
db. Bu Kwt tw, rund mia für. 12, 

8) 

ev: 

Y w



für die Kreije Tarnowis, Pie, Rybnik, Bielit 

durch die Firma W. Trüwell, Breslau |, 

Rina’h 
für die Kreije Beuthen, Hindenburg und Gleiwis 
durh die Firma Ferdinand Hirt in 

Breslau 1, Königsplaßı. 

Büttners Rechenwerk für Schlejien. 

Sämtliche Kreije des Regierungsbezirks werden 

beliefert durch das Kattowiger Buchgewerbehaus, 

6. m. b. H., aljo aud) die Kreije Beuthen, Hinden- 
burg und Gleiwis, die jegt zum Regierungsbezirk 

Kattowiß gehören. 
„Wir lernen Deutjd.“ 1. 
Bill und Dilsmeier. 

Die Lieferung erjolat für die Kreije Kattowiß- 
Stadt und Land und Königshütte durch das Katto- 

wißer Buchgewerbehaus, 6. m. b. 5. 

Alle übrigen Kreije werden beliefert durd; die 

Firma W. CTrümwell, Breslau. 

Dir mahen zum Schluß nod) darauf aufmerkjam, daf 
die 22 Gemeinden, die aus dem Kreije Rybnik in den 

Kreis Ratibor ausgegliedert wurden, jeßt zum Regie- 

rungsbezirk Oppeln gehören. 

Dir bitten dringend, die vorjtehenden Bejtimmungen 

genau innezuhalten. Bejtellungen, bei denen die vor- 

jtehenden Dorjcriften nicht beachtet werden, erfahren 
große Derzögerung, da die betreffenden Aufträge exit an 

die anderen zujtändigen Lieferjtellen weitergegeben wer- 

den miüjjen. 

Kattowiß, den 25. Mai 1940. 

Il 25 Der Regierungspräjident. 

8) 

Teil: Lejelehre. Don o
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210.5. 

Berufswahl und Dolksjcule. 

Die MWirtjchaftsgruppe Bergbau . veranjtaltet zurzeit 

eine umfangreiche Werbeaktion für den Eintritt in den 

Bergmannsberuf. Sie wird Betriebsleiter und Aus- 

bildunasleiter veranlajjen, jidd zum Zwecke der Werbung 

mit den Schulverwaltungen und Schulleitern in Derbin- 

dung zu jegen. Da die Werbung jowohl wichtigen volks- 

wirtichaftlichen Interejjen als aud der Jugend jelbjt dien- 

ih ift, erjuche ich, die Derteilung des Werbematerials in 
den Schulen nad) Möglichkeit zu unterjtügen. 

Zur Klärung von Einzelfragen jind die Schüler an die 
Berufsberatungsitellen der zujtändigen Arbeitsämter zu 
vermweijen, 

Berlin, den 29.Mlärz 1940. 
Der Reichsminijter 

für Wifjenfchaft, Erjiehung und Dolksbildung, 
An die nachgeordneten Behörden der Preugiichen Schul- 

verwaltung (Dolks- und Mitteljchulen). 
(Deutjch. Wijj. Erzieha. Dolksbildg,. 1940 S. 211.) 

ein die Herren Schufräte (Kreisihulbeauftragten) und 
Schulleiter zur Beachtung. 

Kattowiß, den 22. Mai 1940. 

Ina Der Regierungspräjident. 

ir. 6. er 
' Grundjäße für Lieferung von Schulbüchern. 

Ic weije auf den Erlaß des Herrn Reichsminijters für 
Wiljenichaft, Erziehung und Dolksbildung vom 18. März 

25 

1940 — Deutjh. Wijj. Erziehg. Dolksbildg. 1940 S. 231 — 

zur Beadtung hin. 

An die Herren Schulräte (Kreisjchulbeauftragten) und 

Schulleiter. 

Kattowiß, den 22. Mai 1940. 

Der Regierungspräfident. 
II 21. ; 

ur 

Sammlung von Arznei- und Teekräutern. 

Die Kreisihulämter werden auf den NMinijterialerlag 
betr. Sammlung von Arznei- und Teekräutern (Deutjd. 
Diff. Erzieha. Dolksbildg. 1940 S. 233 Ir. 204) hinge- 
wiefen mit dem Auftrage, die Durhführung in den 

Dolks- und Mittelfchulen im Einvernehmen mit dem zu- 
jtändigen Gaujachbearbeitern zu regeln. 2 

Kattowiß, den 21. Mai 1940. 

Der Regierungspräjident. 
AA 

Ur. 8. 

KAbbrennen von trockenen Grasjläden an Hängen und 
Gräben durch Schulkinder. 

Es ijt die Beobadhtung gemadıt worden, daß von Schul- 
kindern wiederholt trockene Grasfläcden an Hängen und 

Gräben angezündet worden jind. 

Id erjuhe die Schulleiter, dafür zu jorgen, daß die 
Kinder auf die Schäden hingewiejen werden, die entjtehen 

können: Brandgefahr, Dernichtung der IHijtgelegenheiten 
der Bodenbrüter. 

In den Tebenskundlichen Unterricht find entjprechende 
Belehrungen einzujegen. 
An die Herren Schulleiter. 

Kattowiß, den 22. Mai 1940. 

Der Regierungspräjident. - 
1:21: 

ür. 9. 

Prüfung für Oraanijten und Chorleiter. 

Id; weije auf den Erlaß des Herrn Reihsminijters für 
Mijjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung vom 25. April 

1990 — V a 871 — bete. Prüfung für Organijten und 

Chorleiter hin. Der Erlaß ijt in Deutjch. Wijj. Erziehg. 
Dolksbildg, 1940 S. 275 abaedrudt. 

Kattowiß, den 31. Mai 1940. 

Der Regierungspräjident. 

11422, 

Ur. 10. 

Schuljparwejen. 

Bier: Anlegung der Schuljpargelder bei den Genojjen- 
Ihaftskajjen. * 

Erlajje vom 22, 7. 1936 (RMin-AmtsbIDthWijj, S. 364) 
und vom 17. 3. 1938 (Rlin-AmtsbIDtihWijj. S. 165). 

Der Berr Reichsminijter für Wijjenihaft, Erziehung 
und Dolksbildung hat durdh Erlai vom 3. Juni 1957 — 
E 2 e 966 — gejtattet, daß die Siherung der Schuljpar- 
gelder bei den Genojjenjhaftskajjen auch durd Binter- 

| Tegung von Wertpapieren erfolgen kann, 
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In Durchführung der Erlajje wurde mit dem genojjen- 
ihaftlihen Prüfungsverband, dem Landesverband Schleji- 
Iher Tandwirtihaftliher Genofjenjchaften Raiffeifen e.D. 
Breslau, vereinbart, daß als Sicherheit für die bei den 
dem Landesverband angejchloffenen Genojjenjhaften zur 
Einzahlung kommenden Sculjpargelder miündeljichere 
Wertpapiere bei der Deutjhen Zentral-Genojjenihaftkajje 
in Berlin hinterlegt werden. 

Die Hinterlegung ijt bereits erfolgt. 

Damit jind die einzelnen Genojjenjcaften eines Nad)- 
weijes der im Runderlaß vom 22. Juli 1936 verlangten 
Sicherheit enthoben. Für den Bereich des Regierungs- 
bezirks Kattowit wird daher allgemein gejtattet, Schul- | 
ipargelder bei den dem Sandesverband Schlejiicher. Tand- 

wirtjhaftliher Genofjenichaften Raiffeifen e.D. Breslau 
angejchlojjenen Genofjenihaften anzulegen, ohne den Had)- 
weis der Sicherheit zu verlangen. 

Die Herren Leiter aller Schulgattungen find gehalten, 
die Einrihtung einer Sculjparkafje bei den Genojjen- 

haften dem Herrn Schulrat (höh. Schulen meiner Abtei- 
lung II) zu melden. Sollten Genojjenjhaften, die Schul- 
jpargelder verwahren, zahlungsunfähig werden, ijt jofort 

zu berichten. 
An die Herren Schulräte (Kreisjhulbeauftragten) und 

die Herren Leiter aller Schulgattungen. 

Kattowisß, den 8. Juni 1940. 

Der Regierungspräjident. 

11 21/31/4151. 

Ar. 11. 

Betr.: Wertung der Berufsjchulzeuanijje, 

Im Einvernehmen mit mir hat das Gberkommando 
der Wehrmadt die Wehrmadtteile angewiefen, bei Ein- 
itellung von Jugendlichen die Dorlage des Berufsjchul- 
abgangszeuanijjes zu fordern. Die Berufsjhulpflicdtigen 
jind in geeigneter Weife auf die Bedeutung der Berufs- 

jhulzeugnijje hinzuweifen und zu ihrer jorgfältigen Auf- 

bewahrung anzuhalten. 

Ber[!in D. 8, den 11. Mai 1940. 

Der Reichsminijter 
für Dijjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung. 

Im Auftrage: 

gez. Heering. ’ 

An pp. die nacgeordneten Behörden der preußijchen 

Schulverwaltung. (Berufsjhulen). 

E IV e 2064. 

Ur. 12. 

Betr.: Das hauswirtjchaftliche Erziehungswejen, 
Das Deutjhe Frauenwerk, Abt. Dolkswirtijhaft — 

Bauswirtjchaft, führt zurzeit Derhandlungen mit den an 
der praktijhen Berufstätigkeit der Hausgehilfinnen inter- 
ejjierten Stellen über eine etwaige Einführung einer haus- 
wirtjaftlihen Lehre im Familienhaushatt, 

Bis dieje Anlegenheit entjchieden ift, finden Prüfungen 
von „hauswirtjchaftlichen Lehrlingen“ an Berufs- und Be- 
rufsfahjchulen nicht jtatt. Zeugnifje als „Geprüfte Haus- 

gehilfin” können demnad; an diejen Schulen nicht erteilt 
werden, 

Ih erjuche hiernady unverzüglich das Weitere zu ver- 
anlajjen. 

Degen der Ausbildung und der Berufsihulpflicht der 
Hausgehilfinnen verweife id} in diefem Sujammenhang auf 
meinen Runderlaß vom 27. April 1940 — E IV e 2075 —. 

An die Herren Regierungspräfidenten (einschl. Sichenau 
und Kattowiß) pp. 

Berlin DW. 8, den 21. Mai 1940. 

Der Reihsminijter 
für Wifjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung. 

Im Auftrage: 
E IV e 2549. gez. Heering. 

1a; 
Ar. 13. 

Unterrichtserteilung 

an Ländlichen Knaben- und Mädchenberufsichulen. 

Alle in den Kreijen Kattowig-Stadt, Kattowig-Land, 
Königshütte, Pleß, Rybnik, Tarnowis, Bieli und Tejhen 

tätigen männlihen und weiblichen Sehrkräfte, die früher 
bereits an Ländlichen Berufsihulen unterrichtet haben, 

erjuche ich, dies innerhalb von 14 Tagen unter Gejd.- 
Zeihen II 51 dem zujtändigen Schulrat (Kreisihulbeauf- 

tragten) jchriftlidh anzuzeigen. Die Frijt ijt unbedingt 
einzuhalten. Die Schulräte reichen die Berichte dann ge- 

jammelt an mid) ein. 

Anzugeben jind: 

1. Dor- und Zuname, £ 

2. an welcher Schule jegt tätig (Ort, Kreis)? 
3. wann und wo ijt ländl. Berufsihulunterricht erteilt 

worden? 
4. welche berufskundlichen Lehrgänge find bejucht wor- 

den? 
5. frühere Zugehörigkeit zu Arbeitsgemeinjhaften Tändl. 

Berufsjchullehrer. 

Kattowit, den 10. Juni 1940. 

I=5R Der Regierungspräfident. ’ 

\ mn 

I. Perjonainachrichten. 
1. Beurlaubt: 

Schultat Dr. Pafternak- Tarnowig vom 12. bis 
26. 6. 1940. Dertreter Schulrat Grzejik- Beuthen; 

Schultat Mandel-Gleiwig vom 17. bis 25, 6. 1940. 
Dertreter Schulrat Babiod- Gleiwiß, 

2. (Deröffentlihungen, die an diejer Stelle erfolgen, 

gelten für die Perjonen, die zum Mehrdienjt einbe- 
rufen find, als Dexöffentlihung im Sinne der Der- 
ordnung vom 7. 9. 1939, Reichs-Gef.-Bl. I S. 1701.) 

Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit Shulamtsbewerber Alfred Rudek aus 

Stroppendorf, Kreis Gleiwit, zum Lehrer. 
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